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ben , um eine gur Begleichung
dienende Aknet zu

er⸗

halten .

§. 155 . Die Schriftvergleichung wird von Schteiboer⸗
ſtaͤndigen vorgenommen , welche nach den über die Ernen⸗

nung von Sachverſtändigen überhaupt gegebenen Beſtim⸗

mungen zu beſtellen ſind .

§. 156 . Urkunden , die in fremden Sprachen geſchrieben ,
und für die Unterſuchung erheblich ſind , werden von einem

beeidigten Dollmetſcher überſetzt , und mit der

zu den Acten genommen .

Eiltter Citel .

Von der Hausſuchung und der Beſchlagnahme
von Briefen .

*

§. 157 . In Häuſern , welche dem Publikum offen ſtehen ,

namentlich in Gaſthäuſern , kann die Hausſuchung vorge⸗

nommen werden , ſo oft der Richter Gründe hat , anzuneh⸗
men , daß in einem ſolchen Hauſe eine , eines Verbrechens

verdächtige , Perſon , ſich verborgen hält , oder daß Spuren

zur Entdeckung und Ausmittlung eines Verbrechens oder

eines Thäters darin zu finden ſind .

§. 458 . Die Durchſuchung des Hauſes oder ber
Wohnung eines Angeſchuldigten , der ſich verborgen

hält , kann zum Zwecke ſeines Auffindens angeordnet werden ,

wenn bereits ein Verhafts - , oder ein Verwahrungs - oder
ein Vorführungsbefehl gegen ihn erlaſſen iſt .

§. 159 . Die Durchſuchung des Hauſes oder der Woh -

nung des Angeſchuldigten findet ferner Statt , wenn zurei⸗

chende Gründe vorhanden ſind , anzunehmen , daß in dem

Haufe fh Gegenſtände finden werden , die zum Beweiſe des

h
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Thatbeſtandes des Verbrechens oder Vergehens , worauf die

Unterſuchuug geht , oder zur Ueberweiſung des Angeſchul⸗

digten dienen .
§. 160 . In dem Hanfe oder der Wohnung anderer

Perſonen iſt die Durchſuchung erlaubt , wenn wahrſchein⸗

lich iſt , daß der Angeſchuldigte fich darin verborgen halt ,

oder daß in dem Hauſe Spuren des verübten Verbrechens

oder Vergehens zu finden ſind , oder daß die Perſon Gegen⸗
ſtände des Verbrechens oder Vergehens , welche zum That⸗

beſtande gehören , noch beſitze , und wenn zugleich Grund

zur Annahme vorhanden iſt , daß die Perſon den Beſitz dieſer

Gegenſtände verheimlichen werde .

§. 161 . In andern Fällen , wo kein Grund zu dieſer An⸗

nahme vorhanden iſt , wird der Beſitzer des Gegenſtandes
vorerſt über ſeinen Beſitz gefragt , und zur Herausgabe auf⸗

gefordert „ und erſt alsdann , wenn er den Beſitz läugnet ,

oder die Herausgabe widerrechtlich verweigert , wird die

Hausſuchung oder die gewaltſame Wegnahme des Gegen⸗

ſtandes veranſtaltet⸗
§. 162 . Die allgemeine Hausſuchung in einem

ganzen Orte oder einer beſtimmten Abtheilung deſſelben iſt

erlaubt , wenn Gründe der Wahrſcheinlichkeit vorhanden

ſind , daß dadurch ein Angeſchuldigter oder Gegenſtände

aufgefunden werden können , die zum Beweiſe des That⸗

beſtandes oder zur Entdeckung des Thäters dienen .

§. 163 . Die Veranlaſſung und die Gründe , aus welchen

eine Hausſuchung vorgenommen wird , ſind in allen Fällen
im Protokoll beſonders zu bemerken .

§. 164 . In der Regel muß die Hausſuchung in Gegenwart
des Richters und des Protokollführers , und einer oder zweier
Urkundsperſonen vorgenommen werden . Der Richter kann

jedoch in einfachen Fallen die Durchſuchung auch dem Bür⸗

germeiſter oder einem Polizeibeamten auftragen , nach Um⸗

ſtaͤnden ſelbſt den Protokollführer dazu abordnen .
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Bei Durchſuchung der Papiere müſſen außer dem Richter
und Protokollführer immer zwei ER gegenwärtig ſeyn .

§. 165 . Zur Durchſuchung des Hauſes oderder Boh-r des Angeſchuldigten wird dieſer ſelbſt beige⸗
zogen , oder wenn er nicht anweſend iſt , ein Angehöriger
ſeiner Familie , und in Ermangelung eines ſolchen , ein

Nachbar . Das Nämliche gilt für jede andere Perſon , deren

Haus oder Wohnung einer Durchſuchung unterworfen wird .

S- 466 . Die Hausſuchung iſt mit der möglichſten Scho⸗

nung für den Ruf der Perſon , bei welcher ſie vorgenommen

wird , zu veranſtalten . Es iſt dabei Alles zu vermeiden ,
was eine nicht durch den Zweck der Handlung im einzelnen

Falle gebotene Beläſtigung der eeewürde . ;

§. 167 . Die Durchſuchung der Papiere iſt mit der

möglichſten Schonung der Privatgeheimniſſe vorzunehmen ,
und jedenfalls auf die Papiere zu beſchränken , welche für
die anhängige Unterſuchung wichtig werden

können. Andere

Papiere ſind abzuſondern .
FC . 168 . Papiere , oder andere oinei in Bet-

wahrung genommene Gegenſtande werden , wenn es thun⸗
lich iſt , in einen Umſchlag gelegt , oder in ein Gefäß oder

in einen Sack gebracht , und mit dem Gerichtsſiegel verſehen .
Der Angeſchuldigte kann ſein Siegel ebenfalls beifügen . Iſt

er nicht anweſend , ſo geſchieht es entweder von einem der

im §, 165 genannten Stellvertreter oder einer Urkundsperſon .
Sig

Coragyps
geſchieht , nachdem die Siegel beſichtigt

wurden , in Gegenwart des Angeſchuldigten ,oder der Perſon
deren Siegel beigedruckt iſt .

§. 169 . In Fällen , wo nach dem Geſetz der Stants⸗
anwalt die Hausſuchung vorzunehmen berechtigt iſt , richtet
er ſich nach den Vorſchriften , die für die richterliche

Hausſuchung gelten , nimmt die Gegenſtände , deren Weg⸗
Entw . Strafproceßordn . 3
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nahme er für die Unterſuchung für wichtig hält , uit Beobach⸗

tung der Vorſchriften des vorſtehenden 8. 168 in Verwah⸗

rung , und liefert ſie unverzüglich dem Unterſuchungsrichter

ab , und zwar die Papiere , die er ohne Gegenwart des Ge⸗

richts wegnimmt , in gleicher Weiſe verſiegelt , ohne daß er

befugt ift, fe gu durchleſen , wenn nicht der Angeſchuldigte ,

oder Derjenige , welcher ſeine Stelle vertritt , dazu ein⸗

willigt . veres 5

K. 170 . Dem Richter ſteht die Befugniß zu , Briefe ,

welche an den Angeſchuldigten gerichtet ſind , oder welche der

Angeſchuldigte an Andere abſendet , wegzunehmen , und zu

oͤffnen, wenn derſelbe bereits verhaftet , oder gegen ihn ein

Verhaftsbefehl erlaſſen iſt .

Es findet dieſe Beſtimmung keine Anwendung auf den

Fall , da der Verhaft nur wegen beſorgter Colluſion G. 223)

S. 171 . Unter den Vorausſetzungen des vorhergehenden

C. 170 kannder Richter auch die Poſtbehörden zur Ausliefe⸗

rung ſolcher Briefe auffordern.
§. 172 . Briefe , welche auf dieſe Art dem Richter zuge⸗

kommen ſind , werden von ihm in Gegenwart von zwei auf

die Geheimhaltung des Inhalts beeidigten Urkundsperſonen

eröffnet ;ſo weit von derMittheilung des Inhalts kein nach⸗

theiliger Einfluß für die Unterſuchung zu beſorgen iſt , muß

der Brief dem Angeſchuldigten oderDemjenigen , an den er

gerichtet iſt , in Urſchrift oder in Abſchrift , oder im Auszuge

mitgetheilt werden .

§. 173 . Sind die weggenommenen Briefe attinen Ange⸗

ſchuldigten gerichtet , welcher flüchtig iſt , ſo k
rd

die Mit -

theilung , welche nach dem vorhergehenden §. 172 an ihn ge⸗

ſchehenſoll , dem von ihm zurück gelaſſenen Bevollmächtig⸗

ten , oder wo dem Richter ein ſolcher nicht bekannt iſt , einem

Angehörigen ſeiner Familie gemacht . Sind feine folde Per

ſonen vorhanden , oder weigern ſie ſich , die Mittheilung
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anzunehmen, > fo hat wer Rihter den Brief mit derNachricht
hievon dem Abſender zurückzuſchicken , oder ibm,3 wenn der

Brief bei den Acten bleiben muß , anzuzeigen of 3 5
mit Beſchlag belegt ſei .

§. 173 a . Wenn die Vorausſetzungen zum Verhaft jaar
vorhanden ſind , der Verhaftsbefehl aber noch nicht erfolgt ,
oder der Verhaft nur wegen beſorgter Colluſion ( § . 223 )

erkannt iſt , ſo ſteht dem Richter die Befugniß zu , Briefe
der im §. 170 bezeichneten Art in Beſchlag zu nehmen . Sie

dürfen jedoch nicht gegen den Willen des Angeſchuldigten
oder ſeines Stellvertreters geöffnet werden :

§. 173 b. Von der Beſchlagnahme iſt in fhet Fällen
dem Angeſchuldigten , oder , wenn er abweſend iſt , dem zu⸗
rückgebliebenen Bevollbemächtigten deſſelben , oder, wo dem

Richter ein ſolcher nicht bekannt iſt , einem Angehörigenfeiner i

Familie ſogleich Nachricht zu geben .

§. 173 C. Verlangt der Angeſchuldigte oder ſein Stellver⸗
treter die Eröffnung , ſo wird nach den eriam des
§. 172 verfahreu .

§. 173 d . Nach den Vorſchriftendes Șiarad , 473 wird
ebenfalls ! verfahren , wennin der Folge der Verhaftsbefehl
erlaſſen wird . Verfügt dagegen das Bezirksgericht , daß der
Verhaft nicht Statt finde , ſo werden diein Beſchlaggenom⸗
menen Briefe ohne Verzug Demjenigen , an den fie:gerichtet
ſind , oder dem Angeſchuldigten , oder , wenn er abweſend
iſt , ſeinem Bevollmächtigten, oder einem Yugehörigen feine
Familie ausgefolgt , oder wenn keine Tiy Deren or
handen ſind , der Poſt zurückgegeben .

§ . 174 . Briefe , welche zwiſchen Angehörigen des T
ſchuldigten und andern Perſonen gewechſelt werden , können

niemals weggenommen oder mit Beſchlag belegt werden .

§. 175 . Unter den Vorausſetzungen des §. 470 kann der

Staatsanwalt Briefe , die an den Angeſchuldigten gerichtet ,

oder von ihm abgeſendet ſind , wegnehmen , wenn ſie ſich
3 .
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nicht auf der Poſt , ſondern bei andern Perſonen finden . Er

iſt jedoch nicht berechtigt , ſolche zu eröffnen , ſondern ver⸗

pflichtet, ſie unverzüglich dem Unterſuchungsrichter zu uber⸗

efena ana : i

CS. 176. Finden ſich Briefe im Fall des vorhergehenden $.

auf der Poſt , ſo kann der Staatsanwalt die Poſtbehörde

auffordern , ſolche bis zum Eintreffen richterlicher Verfü⸗

gungen zurück zu halten . Er hat gleichzeitig durch ſeine An⸗

träge bei dem Unterſuchungsrichter die Verfügung zu veran⸗

laſſen , die wo möglich in den nächſten vierundzwanzig

Stunden erfolgt , ob der Brief an ſeine Adreſſe abgeliefert ,

oder dem Richter überſendet werden ſoll .

Sywölkter Titel
AE a

i

de t Berne hmung der Zeugen .on
AAA

FS . 177 . Der Richter ladet die als Zeugen zu vernehmen⸗

den Perſonen vor , welche ihm vom Staatsanwalt , dem

Beſchädigten dem Angeſchuldigten , oder auf andere Weiſe

als ſolche bezeichnetſind, welche von dem Verbrechen oder

Vergehen , von den Theilnehmern daran , oder von für die

Anſchuldigung oder Vertheidigung erheblichen Umſtänden

Kenntniß haben . o E

FC. 178 . Im Intereſſe der Beſchleunigung und der Koſten⸗

erſparung hat der Richter unnöthige oder zweckloſe Zeugen⸗

verhöreüberall zu vermeiden , und bei der Wahl zwiſchen

mehreren, welche gleiche Glaubwürdigkeit und gleicheKennt⸗
niß von den Thatſachen haben ,dennäher wohnenden den

Vorzug zu geben . N N a L

FS.
479 . Sede Perſon ,welche als Zeuge vorgerufen wird ,

Na

iſtſchuldig⸗derVorladungzu gehorchen und Zeugniß abzu⸗

|
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